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RS Vwgh 1997/6/19 95/20/0538
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1997

Index

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §20 Abs1;

StVG §20 Abs2;

StVG §21 Abs1;

StVG §21 Abs2;

StVG §98 Abs2;

Rechtssatz

Die psychische Stabilisierung eines Angehörigen des Strafgefangenen gehört zweifellos nicht zu den Aufgaben des

Strafvollzuges (hier: seines mj Kindes durch Ausführung des Strafgefangenen zu Besuchen in der Wohnung der

Kindesmutter).
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